
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

 

Firma Plum Immobilien (Stand 23.12.2020) 

  

Bastian Plum – die Firma Plum Immobilien, im folgenden "Makler" genannt - widmet sich der 
Erfüllung von Makleraufträgen mit größtmöglicher Sorgfalt und objektiver Wahrnehmung der 
Interessen der Verkäufer, Vermieter und Verpächter - im folgenden „Anbieter“ genannt - und der 
Käufer, Mieter oder Pächter - im folgenden „Interessent“ genannt – sowie beide gemeinschaftlich 
„Vertragspartner“ genannt - im Rahmen der allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätze und 
Gebräuche unter Einhaltung der Standesregeln des Berufstandes. 

  

1. Art der Tätigkeit 

Die Tätigkeit umfasst den Nachweis oder die Vermittlung zum Erwerb, Miete oder Pacht von 
Grundstücken, Häusern, Wohnungen, Gewerbeimmobilien und sonstigen Immobilien. Irrtum, 
Zwischenverkauf/Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. Die Angaben und Unterlagen zum Objekt 
basieren auf Informationen Dritter, die dem Makler erteilt wurden. Der Makler ist bemüht, über 
Vertragspartner oder Objekte möglichst vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu erhalten. Für 
deren Richtig- und Vollständigkeit kann jedoch keine Haftung übernommen werden. 

  

2. Eigentümerangaben 

Der Makler weist darauf hin, dass die von ihm weitergegebenen Objektinformationen vom Anbieter 
bzw. von einem vom Anbieter beauftragten Dritten stammen und von ihm, dem Makler, auf ihre 
Richtigkeit hin nicht überprüft worden sind. Es ist Sache des Interessenten, diese Angaben auf ihre 
Richtigkeit hin zu überprüfen.  

Der Makler, der diese Informationen nur weitergibt, übernimmt für die Richtigkeit keinerlei Haftung. 

Gesetzlich erforderliche Angaben, insbesondere Angaben gemäß der aktuellen EnEV, fordert der 
Makler beim Anbieter grundsätzlich an. Der Makler haftet ausdrücklich nicht dafür, dass diese 
Unterlagen und Angaben bereitgestellt werden und übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Unterlagen und Angaben. 

  

3. Weitergabeverbot 

Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise des Maklers sind ausschließlich für den 
Interessenten bestimmt. Diesem ist es ausdrücklich untersagt, die Objektnachweise und 
Objektinformationen ohne ausdrückliche Zustimmung des Maklers, die zuvor schriftlich eingeholt 
werden muss, an Dritte weiterzugeben. Verstößt der Interessent gegen diese Verpflichtung und 
schließt der Dritte oder andere Personen, an die der Dritte seinerseits die Informationen 
weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so ist der Interessent verpflichtet, dem Makler die mit ihm 
vereinbarte Provision zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer zu entrichten. 



  

4. Maklervertrag 

Ein Maklervertrag kommt unter den gesetzlich dafür vorgesehenen Bestimmungen zustande. 

  

5. Doppeltätigkeit 

Der Makler darf sowohl für den Anbieter als auch den Interessenten tätig werden. 

  

6. Haftungsbegrenzung 

Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten begrenzt, soweit der 
Vertragspartner durch das Verhalten des Maklers keinen Körperschaden erleidet oder sein Leben 
verliert. 

  

7. Provisionsanspruch 

Der Provisonsanspruch kommt unter den vertraglich vereinbarten bzw. gesetzlichen Bestimmungen 
zustande. 

Die Höhe der Provision richtet sich nach der dafür getroffenen, vertraglichen Vereinbarung und unter 
Beachtung gesetzlicher Bestimmungen. 

Sie ist bei Abschluss eines gültigen Hauptvertrages (Kauf-, Miet- oder Pachtvertrag) fällig und zahlbar. 

Die Erhebung der Mehrwertsteuer erfolgt nach dem jeweils zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung 
gültigen Mehrwertsteuersatzes. 

Die Höhe des Brutto-Rechnungsbetrages unterliegt einer Anpassung bei einer Änderung des 
Mehrwertsteuersatzes. 

  

8. Nebenabreden 

Nebenabreden zu den Angeboten des Maklers bedürfen zu Ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen 
Bestätigung. 

  

9. Mitteilungspflicht 

Die Vertragspartner sind verpflichtet, den Makler über einen Vertragsabschluss, d. h. dessen 
vollständigen Inhalt nebst der sich darauf beziehender Nebenabreden in Kenntnis zu setzen und ihm 
eine Kopie zu erteilen. 

  

10. Verjährung 

Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

  



11. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sind Makler und Kunde 
Vollkaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, so ist als Erfüllungsort für alle aus dem 
Vertragsverhältnis herrührenden Verpflichtungen und Ansprüche und als Gerichtsstand der 
Firmensitz des Maklers vereinbart. 

 

12. Salvatorische Klausel 

Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung 
ein Teil unwirksam ist, ein anderer Teil aber wirksam. Die jeweils unwirksame Bestimmung soll 
zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen der 
Vertragsparteien am nächsten kommt und im Übrigen den vertraglichen Vereinbarungen nicht 
zuwiderläuft. 

 

Gez. Bastian Plum am 23.12.2020 


